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Satzung über die Form öffentlicher Bekanntmachungen der Stadt Fellbach 

 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 1 der 
Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Gemeindeordnung in der  
jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Fellbach in seiner Sitzung 
am 05.07.2022 folgende Satzung über die Form öffentlicher Bekanntmachungen  
beschlossen: 

 
 

§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen und ortsübliche Bekanntgaben erfolgen, soweit 

im Einzelnen gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, durch Bereitstellung im 
Internet unter www.fellbach.de. Als Tag der Bekanntmachung/Bekanntgabe gilt 
der Tag der Bereitstellung. 
 

 Die Wortlaute der öffentlichen Bekanntmachungen können im Rathaus der Stadt 
Fellbach, Hauptamt, Geschäftsstelle des Gemeinderats, Marktplatz 1, 70734 Fell-
bach, von jedermann während der üblichen Sprechzeiten kostenlos eingesehen 
werden. Gegen Kostenerstattung werden sie als Ausdruck zur Verfügung gestellt 
oder unter Angabe der Bezugsadresse postalisch zugestellt. Alternativ ist unter 
Angabe der E-Mail-Adresse eine kostenlose elektronische Übermittlung möglich. 
 

(2) Abweichend von Absatz 1 erfolgen öffentliche Bekanntmachungen der Stadt zu 
Bauleitplänen im Fellbacher Stadtanzeiger und ergänzend durch Bereitstellung 
im Internet gemäß Absatz 1. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Erscheinungs-
tag des Stadtanzeigers. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Form öffentlicher Bekanntma-
chungen vom 1. Oktober 1973, zuletzt geändert am 20.04.2016, außer Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 


